Benutzungsordnung für die gemeinsame Bibliothek der Institute für internationale Rechte der Universität zu Köln im Gebäude Gottfried-Keller-Str. 2

I. Öffnungszeiten. Die Bibliothek ist montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet. Die Bibliothek kann auch ohne vorherige Ankündigung ganz oder teilweise geschlossen werden, wenn dies wegen dienstlicher Belange, insbesondere für die Durchführung einer Revision, für Aufräumarbeiten oder infolge personeller Engpässe bei der Bibliotheksaufsicht erforderlich ist.

II. Bibliothek

1. Benutzung der Bestände. Die Bibliothek ist eine gemeinsame Einrichtung der im Gebäude Gottfried-Keller-Str. 2 untergebrachten  Institute der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln. Sie ist eine Präsenzbibliothek. Die Angehörigen der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln sind nutzungsberechtigt. Die Zugehörigkeit zur Rechtswissenschaftlichen Fakultät ist auf Verlangen durch Vorlage eines Ausweises zu belegen. Der jeweilige Institutsdirektor bzw. ein von ihm beauftragter Mitarbeiter kann anderen Personen im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten die Bibliotheksnutzung gestatten.
Alle Buchbestände und Medien der Bibliothek dürfen nur in den beiden Lesebereichen eingesehen werden. Die Ausgabe von Büchern etc. aus dem Magazin erfolgt ausschließlich durch die Bibliotheksaufsicht. Zu diesem Zweck sind Leihscheine mit den vollständigen bibliographischen Angaben, dem leserlich geschriebenen Namen des Benutzers, Datum und Tischnummer zu versehen und bei der Aufsicht abzugeben. Nach der Benutzung sind alle Medien an die Bibliotheksaufsicht zurückzugeben.

Zum Betreten der Buchmagazine sind allein die Mitarbeiter der in der Gottfried-Keller-Str. 2 befindlichen Institute sowie das Bibliothekspersonal berechtigt. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung durch den jeweiligen Institutsdirektor bzw. durch einen von ihm beauftragten Mitarbeiter.

Angehörigen der in der Gottfried-Keller-Str. 2 befindlichen Institute ist die Ausleihe von einzelnen Büchern aus den Magazinbeständen der Bibliothek zur Benutzung in den jeweiligen Institutsräumen gestattet; es ist für jedes Buch ein Stellvertreter auszufüllen und an den Standort des Buchs zu stellen.  Die Bücher sind nach der Benutzung unverzüglich an den Standort zurückzustellen. Der Stellvertreter ist zu entfernen. Die Ausleihe zur externen Benutzung ist den Institutsangehörigen entsprechend II.2. möglich.   

Für die Nutzung der Handbibliotheken gelten die Sonderregelungen der jeweiligen Institute, zu denen die Bibliotheksaufsicht Auskunft gibt.

2. Externe Ausleihe von Medien. Bücher und Zeitschriften der Bibliothek dürfen grundsätzlich nicht aus den Bibliotheksräumen entnommen werden. Im Einzelfall kann durch den zuständigen Institutsdirektor Professoren/innen und Mitarbeiter/innen von Lehrstühlen oder Instituten der Rechtswissenschaftlichen Fakultät unter Nachweis ihrer Berechtigung die Ausleihe von Büchern für höchstens vier Wochen für den Lehrstuhl gestattet werden. Es sind Leihscheine auszustellen. Die Zahl der gleichzeitig an einen Lehrstuhl entliehenen Bücher darf zehn nicht übersteigen. Zeitschriften, Loseblattwerke, CD-ROMs sowie aktuelle Kommentare und Lehrbücher sind von der Ausleihe ausgeschlossen. 

3. Verhinderung von Diebstählen. Zur Verhinderung oder Entdeckung von Diebstählen und Sachbeschädigungen können die Mitarbeiter der Bibliothek mitgeführte Gegenstände sowie die Kleidung von Benutzern, welche die Bibliotheksräume verlassen wollen, in Augenschein nehmen.

III. Lesesaal und Doktorandenraum (Leseräume):

1. Berechtigung zur Benutzung. Zur Benutzung des Lesesaals sind die Angehörigen der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln im Rahmen der vorhandenen Platzkapazitäten berechtigt. Die Zugehörigkeit zur Rechtswissenschaftlichen Fakultät ist auf Verlangen durch Vorlage eines Ausweises zu belegen. Die Benutzung des Doktorandenraums bleibt ausschließlich den zur Benutzung zugelassenen Doktoranden vorbehalten. Die Bibliotheksaufsicht weist Dauerbenutzern Arbeitstische zu.

2. Gestattung der Benutzung. Anderen Personen kann die Benutzung der Leseräume gestattet und ein Arbeitstisch zugewiesen werden, soweit ausreichend Platz vorhanden ist. 

3. Verhaltenspflichten. Die Leseräume dürfen nicht mit Mänteln, Jacken oder ähnlicher Überbekleidung betreten werden. Auch das Mitführen von Taschen, Mappen und ähnlichen Gegenständen, in denen Bücher Platz finden können, ist untersagt. 

In den Leseräumen sind Tätigkeiten nicht gestattet, welche die anderen Benutzer beim konzentrierten Arbeiten stören könnten. Die Benutzung mobiler Computern kann beschränkt werden. Generell verboten sind Essen und Rauchen sowie die Benutzung mobiler Telefone. Mitgebrachte Getränkebehälter sind von dem Benutzer unverzüglich zu entsorgen. Gespräche sind nur außerhalb der Leseräume gestattet, soweit sie die übrigen Benutzer nicht stören.

4. Benutzung von Medien. Die in den Leseräumen aufgestellten Buchbestände sind frei zugänglich. Sie sind durch den Benutzer nach Gebrauch an ihren Standort im Regal zurückzustellen. Sie sind nicht ausleihbar. 

Auf einem Arbeitsplatz dürfen sich grundsätzlich nicht mehr als acht Bände aus den Beständen der Bibliothek befinden; überzählige Bände können von den Mitarbeitern der Bibliothek entfernt werden. Ausnahmen bedürfen einer besonderen Erlaubnis. Wird ein Arbeitsplatz länger als drei Tage ersichtlich nicht benutzt, so können Mitarbeiter der Bibliothek die dort befindlichen Bücher der Bibliothek an den Standort zurückbringen. 

Aus den Magazinbeständen entliehene Medien sind, sofern sie nicht auch am nächsten Tag benutzt werden sollen, fünfzehn Minuten vor Schließung der Bibliothek an die Bibliotheksaufsicht zurückzugeben.
Alle benutzten Medien sind sorgfältig zu behandeln. Die Benutzer haben alles zu vermeiden, was 
zu Beeinträchtigungen der Benutzbarkeit führen kann. Insbesondere ist es verboten, Bücher oder Zeit-schriften mit Notizen zu versehen oder Seiten zu entfernen. 

Kopiermöglichkeiten sind im Katalograum vorhanden.
IV. Computerarbeitsplätze


Für die Benutzung der Computerarbeitsplätze in der Bibliothek gelten die UKLAN–Betriebsregelungen des Rechenzentrums. Insbesondere ist es untersagt, jede Art von ausführbaren Dateien (*.exe-Dateien) auf den Computern zu starten, Programme auf den vorhandenen Computern zu installieren oder sonst 
in das System einzugreifen. 


V. Verstöße 


Wird gegen die Benutzungsordnung verstoßen, so kann durch den zuständigen Institutsdirektor oder einen beauftragten Mitarbeiter der Bibliothek eine Verwarnung ausgesprochen werden. Bei wiederholten und bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Bibliotheksordnung, insbesondere bei unerlaubter Entfernung von Büchern aus der Bibliothek, bei ihrer Beschädigung oder bei wiederholter Buchentnahme ohne Stellvertreter (II.1.), kann der zuständige Institutsdirektor ein Benutzungsverbot bis zu einer Höchstdauer von drei Monaten verhängen. Unabhängig von diesen Maßnahmen kann Strafanzeige erstattet werden.

Köln, den 31. Juli 2002

Prof. Dr. Baur
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